
4960 der Beilagen zu den stenographisehen Protokollen des Bundesrates 

Beschluß des Nationalrates vom 16. Dezember 1994 betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Umgründungssteuerge
setz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 1955, das 
Straßenbenützungsabgabegesetz und das Kapitalverkehrsteuergesetz geändert 
werden, mi t dem ei ne Sonderrege 1 ung zum Abkommen zwi sehen der Repub 1 i k 
Österrei eh und dem Köni grei eh Span i en zur Vermei dung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen getroffen wi rd, weiters das Handelskammergesetz, das Körper
schaftssteuergesetz 1988, das Normverbrauehsabgabegesetz, das Bundesge
setz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, das Kraftfahr
zeugsteuergesetz 1992, das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert wer
den, mit dem Begleitmaßnahmen zum Umsatzsteuergesetz 1994 vorgesehen 
werden, und mit dem das Finanzausgleichsgesetz 1993 geändert wird 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 53 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem Gesetzentwurf in 53 der Beil agen zu den Stenographi schen 
Protokollen des Nationalrates, XIX. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

(!)Die Ober schrift lautet: 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 

Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 

1955, das Straßenbenützungsabgabegesetz und das Kapitalverkehrsteuergesetz 

geändert werden, mit dem eine Sonderregelung zum Abkommen zwischen der Republik 

Österreich und dem Königreich Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiete Cer Steuern vom Einkommen und vom Vermögen getroffen wird, weiters 

das Handelskammergesetz, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 

Normverbrauchsabgabegesetz, das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 

Erdöl erhoben wird, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das 

Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden, mit dem Begleitmaßnahmen zum 

Umsatzsteuergesetz 1994 vorgesehen werden, und mit dem das 

Finanzausgleichsgesetz 1993 geändert wird" 

~Art. 111 Z 10 lautet: 

"10. Im § 10 Abs. 2 Z 13 tritt an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt; als Z 14 wird 
angefügt: 

"14. folgende Leistungen, sofern sie nicht unter § 6 Abs. 1 Z 23 oder 25 fallen: 

ß.ie Leistungen der Jugend-, Erziehungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und 

Erholungsheime an Personen, die das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben, soweit 
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diese Leistungen in deren Betreuung, Beherbergung, Verköstigung und den hiebei 

üblichen Ne benleistungen bestehen."" 

.---V!.:.. Art. I/!..!.l..!...lautet: 

"11.§ 1 7 wird wie folgt geändert:' 

a) § 1 7 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Unternehmer, die eine Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 1 des 

Einkommensteuergesetzes 1988 ausüben, weiters berufsrechtlich zugelassene 

Gesellschaften und gesetzliche Prüfungs- und Revisionsverbände, die der 

freiberuflichen Tätigkeit entsprechende Leistungen erbringen, haben die Steuer für die 

mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Umsätze nach den vereinnahmten 

Entgelten zu berechnen (Istbesteuerung). " 

b) Dem § 1 7 Abs.1 wird folgender Unterabsatz angefügt. 

"Das Finanzamt hat auf Antra~ zu gestatten, daß ein Unternehmer im Sinne des 

§ 17 Abs. 1 erster Satz die Steuer für die mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden 

Umsätze nach den vereinbarten Entgelten berechnet (Sollbesteuerung) ... tt 

~Der bisherige Inhalt des Art. Verhält die Bezeichnung "Z 1". Folgende Z 2 wird 
, - -

angefügt: 

"2. Im § 11 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Abgabenschuldner kann die für das Kalenderjahr 1995 gemäß § 5 Abs. 1 

angemeldete Jahresabgabe in vier gleichen Teilbeträgen erstmals am 15. Februar -

spätestens am 15. Tag des auf die Zulassung des Kraftfahrzeuges zum Verkehr 

folgenden Monats - inder Folge jeweils am 15. Mai, 15. August und 15. November 

(Fälligkeitstage) entrichten; in diesem Fall erhöht sich die Jahresabgabe (§ 3 Abs. 2 

Z 4) um 3 v.H. Voraussetzung ist, daß dem Finanzamt die getroffene Wahl spätestens 

mit der Anmeldung der Jahresabgabe angezeigt wird. '" 

"Artikel XIV 

Begleitmaßnahmen zum Umsatzsteuergesetz 1994 
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1. Die Umsatzsteuerbefreiungen gemäß § 6 Abs. 1 Z 23 und 24, weiters die 

Umsatzsteuerbefreiung des § 6 Abs. 1 Z 25 Umsatzsteuergesetz 1994, soweit sich die 

Befreiung auf die Z 23 und 24 bezieht, sind nicht anzuwenden, wenn 

a) die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse bei dem für die 

Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt eine schriftliche Erklärung abgibt, 

daß sie ihre Betätigung 

- in erheblichem Umfang privatwirtschaftlich organisiert und ausgerichtet hat und 

- die Sreuerbefreiung zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen könnte, oder 

b) das Bundesministerium für Finanzen mit Bescheid feststellt, daß Umstände im Sinne 

des lit a vorliegen. 

Die schriftliche Erklärung sowie der Bescheid des Bundesministeriums für Finanzen 

können nur abgeändert oder aufgehoben werden, wenn nachgewiesen wird, daß sich 

die hiefür maßgeblichen Verhältnisse gegenüber jenen im Zeitpunkt der Abgabe der 

Erklärung oder der Erlassung des Bescheides verändert haben. § 28 Abs. 3 des 

Umsatzsteuergesetzes 1994 ist nicht an?uwenden. 

2. Steuerschulden, die aus der Berichtigung des Vorsteuerabzugs gemäß § 12 Abs. 10 

und 11 des Umsatzsteuergesetzes 1994 in künftigen Geschäftsjahren 

(Wirtschaftsjahren) entstehen können, sind nicht ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne 

des § 1 98 Abs. 8 Z 3 des Handelsgesetzbuches. Es dürfen dafür weder im 

handelsrechtlichen Jahresabschluß noch bei der steuerlichen Gewinnermittlung . 

Rückstellungen gebildet werden. Dies gilt insbesondere für jene Fälle der Berichtigung . . 

des Vorsteuerabzugs; die durch die Einführung unechter Umsatzsteuerbefreiungen 

durch das Umsatzsteuergesetz 1994 veranlaßt werden." 

/" VIS Art:. XVI wird angefügt: 

"Artikel XVI 

Das Finanzausgleichsgesetz 1993 (FAG 1993), BGBI. Nr. 30, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. 959/1993 wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 Z 3 werden nach den Worten "der Straßenverkehrsbeitrag, " die 

Worte "die Straßenbenützungsabgabe, " eingefügt. 

2.-IFl § 7 Abs. 1 erster Satz werden nach den Worten "die Schaumweinsteuer, " die 

Worte "die Zwischenerzeugnissteuer , die Alkoholsteuer, " eingefügt. 

4960/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



4 

3. § 7 Abs. 2 Z 3 Iit. a lautet: 

"a) ein Betrag von 50 g je Liter für Mineralöle, für die Mineralölsteuer gemäß den im 

Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI. Nr. 630/1994, vorgesehenen Steuersätzen für 

Benzine entrichtet wurde, der für Finanzzuweisungen gemäß § 20 Abs. 3 und 4 zu 

verwenden ist. Berechnungsgrundlage für diesen Anteil am Ertrag an Mineralölsteuer 

sind die Jahresergebnisse der Erhebung des Verbrauches von Motorenbenzinen gemäß 

der Erdöl-Statistik-Verordnung, BGBI. Nr. 250/1986;" 

4. In § 8 Abs. 1 werden nach der Zeile "Schaumweinsteuer ..... 38,601 33,887 

27,512" folgende Zeilen eingefügt: 

"Zwischenerzeugnissteuer .... 38,601 33,887 27,512 

Alkoholsteuer ..................... 38,601 33,887 27,512" 

5. In § 8 Abs. 2 Z 3 lit. d werden nach den Worten "bei der Schaumweinsteuer, n die 

Worte "bei der zwischenerzeugnissteuer, bei der Alkoholsteuer, " eingefügt. 

6. § 23 Abs. 2 lautet: 

"(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 8 Abs. 4 mit 1. Jänner 1993 in 

Kraft und tritt mit Ausnahme der Bestimmungen des § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 Z 1 und 

Z 2 Iit b, § 7 Abs. 3, § 7 Abs. 4, § 13 Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 6 mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft." 

7. § 23 Abs. 5 lautet: 

"(5) Im Jahr 1995 sind bei der Umsatzsteuer die für den Krankenanstalten

Zusammenarbeitsfonds gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a bestimmten Anteile in Höhe von 

0,642 vH auf ein Sonderkonto des Bundes zu überweisen und nutzbringend anzulegen. 

Kommt bis 31. Dezember 1995 für den Zeitraum 1. Jänner 1995 bis 31. Dezember 

1995 eine Übereinkunft betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die 

Krankenanstaltenfinanzierung zustande, sind ab dem Zustandekommen der 

Übereinkunft die genannten Anteile an der Umsatzsteuer für den Krankenanstalten

Zusammenarbeitsfonds zu verwenden und die auf dem Sonderkonto bestehenden 

Guthaben unverzüglich dem Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds zu überweisen. 

Kommt bis 31. Dezember 1995 eine solche Übereinkunft nicht zustande, sind die auf 

dem Sonderkonto bestehenden Guthaben den Gemeinden gemäß § 8 Abs. 1 
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spätestens am 15. Jänner 1996 als Vorschüsse auf die Ertragsanteile des Jahres 1995 

an Umsatzsteuer im Verhältnis der in den Monaten Jänner bis Dezember 1995 vor der 

Teilung abgezogenen Beträge zu überweisen: soweit Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes, insbesondere § 4, § 8 Abs. 3 und 4, § § 9 bis 11, § 21 und § 23 

Abs. 4, auf Ertragsanteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer Bezug nehmen, sind 

diese Bestimmungen auch auf die hinzugerechneten Ertragsanteile anzuwenden." 

8. Die Z 1 bis 5 treten gleichzeitig mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik 

Österreich zur Europäischen Union in Kraft, die Z 7 tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 
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Aufgrund ei nes redakt i one 11 en Versehens wi rd ersucht, 

des Ausschusses für öffent li cheWi rtschaft und Verkehr (4961 

zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates) 

beiliegenden auszutauschen. 

Wien, 1994 12 21 

den Bericht 

der Beil agen 

gegen den 
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